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Rechts-
anwälte
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Ihr gutes Recht

Achtung! Frist!
Erneut hat sich das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) in einer
aktuellen Entscheidung vom
15.03.2012 (Az. 8 AZR 160/11) zu
dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) geäußert.

In dem zur Entscheidung gestell-
ten Fall hatte sich ein Mann auf
eine ausgeschriebene Stelle für
eine Lehrkraft bei einer Justiz-
vollzugsanstalt beworben. Der
Bewerber machte darauf auf-
merksam, anerkannt Schwer-
behinderter nach dem SGB IX
zu sein. Mit Schreiben vom
29.08.2008 lehnte das beklagte
Bundesland die Bewerbung des
Klägers ab. Das Schreiben ging
dem Kläger am 02.09.2008 zu.
Mit einem bei dem beklagten
Bundesland am 04.11.2008 einge-
gangenen Schreiben meldete der
Kläger seines Erachtens beste-
hende Schadensersatz- und Ent-
schädigungsansprüche an, weil
er nicht zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen worden war.

Wie bereits die Vorinstanzen - Ar-
beitsgericht und Landesarbeits-
gericht - vertritt auch das BAG
die Auffassung, dass der Kläger
die Frist des § 15 Absatz 4 AGG
nicht eingehalten hat.

Danach ist der Anspruch inner-
halb einer Frist von 2 Monaten
schriftlich geltend zu machen. Im
Fall der Bewerbung beginnt die
Frist mit dem Zugang der Ableh-
nung.

Das BAG hat in dem konkreten
Fall ausgeführt, dass der Kläger

mit Erhalt des Ablehnungsschrei-
bens am 02.09.2008 in der Lage
war, die Benachteiligung und et-
waig bestehende Ansprüche gel-
tend zu machen. Diese Frist hat
der Kläger vorliegend versäumt.
Sein Schreiben ist 2 Tage zu spät
bei dem beklagten Bundesland
eingegangen.

Ausdrücklich hat das Bundes-
arbeitsgericht die in dem AGG
durch den Gesetzgeber veran-
kerte Frist für wirksam erachtet,

insbesondere auch unter Berück-
sichtigung europäischen Rechtes.

Die Entscheidung des BAG stellt
einen erneuten Fingerzeig an alle
Betroffenen dar, sich über Fristen
zu informieren und diese penibel
zu beachten.
Das AGG - umgangssprachlich
auch Antidiskriminierungsgesetz

genannt - soll Benachteiligungen
aus Gründen

der Rasse und ethnischen
Herkunft,
des Geschlechtes,
der Religion
und Weltanschauung,
der Behinderung,
des Alters und
der sexuellen Identität

verhindern und beseitigen. Zur
Verwirklichung dieser gesetz-
geberischen Zielsetzung sind zu
Gunsten der geschützten Per-
sonenkreise Rechtsansprüche
gegen Arbeitgeber vorgesehen,
sofern diese ihnen gegenüber ge-
gen die gesetzlichen Diskriminie-
rungsverbote verstoßen.

In der täglichen Praxis kommt es
insbesondere vielfach zu so ge-
nannten mittelbaren Diskriminie-
rungen. Beispielhaft sei auf den
Fall hingewiesen, dass ein Ar-
beitgeber Teilzeitbeschäftigten
im Vergleich zu Vollzeitbeschäf-
tigten kein Urlaubsgeld zahlt. In
besonderer Weise betroffen sind
in diesem Fall bei statistischer
Betrachtung insbesondere Ar-
beitnehmerinnen, weil diese im
Vergleich zu Arbeitnehmern häu-
figer parallel Erziehungsaufga-
ben in der Familie wahrnehmen
und deshalb in Teilzeit arbeiten.
Die durch den Arbeitgeber ge-
wählte Regelung wirkt sich damit
in besonderer Weise geschlechts-
bezogen aus und wäre als mittel-
bare Diskriminierung zu qualifi-
zieren.

Das AGG gestattet jedoch
durchaus auch unterschiedli-
che Behandlungen wegen des
Geschlechts. Eine solche unter-
schiedliche Behandlung ist bei-
spielsweise rechtlich zulässig,
sofern das Geschlecht wegen der
Art der auszuübenden Tätigkeit
oder der Bedingungen ihrer Aus-
übung eine unverzichtbare Vor-
aussetzung für die Tätigkeit dar-
stellt, beispielsweise im Fall der
Einstellung einer Balletttänzerin.

Kommt es zu einer ungerechtfer-
tigten Ungleichbehandlung, hat
ein betroffener Arbeitnehmer
ein Beschwerderecht. Der Arbeit-
geber ist alsdann dazu gehalten,
die geeigneten, erforderlichen
und angemessenen Maßnahmen
zur Unterbindung der Benachtei-
ligung zu ergreifen.

Im Fall der Belästigung kann zu
Gunsten des Arbeitnehmers ein
Leistungsverweigerungsrecht
bestehen. Ergreift der Arbeitge-
ber in einem solchen Fall keine
oder ungeeignete Maßnahmen,
um eine Belästigung zu been-
den, kann der Arbeitnehmer die
arbeitsvertraglich geschuldete

Leistung verweigern, sofern dies
zu seinem Schutz erforderlich ist.
Den Anspruch auf Entgelt behält
der Arbeitnehmer.

Weiter hat der betroffene Ar-
beitnehmer unter Umständen
Schadensersatz- und Entschädi-
gungsansprüche. Die Höhe der
Ansprüche richtet sich unter an-
derem nach der Art und Schwere
der Interessensschädigung, nach
dem Anlass und den Beweggrün-
den des Arbeitgebers, der Dauer,
dem Grad des Verschuldens des
Arbeitgebers sowie danach, ob es
sich um einen Wiederholungsfall
handelt.

In diesem Zusammenhang ist -
wie zuvor aufgezeigt - von ent-
scheidender Bedeutung, dass An-
sprüche innerhalb einer Frist von
2 Monaten bei dem Arbeitgeber
schriftlich angemeldet werden.
Geschieht dies nicht, verfallen be-
stehende Ansprüche ersatzlos.

In der Praxis ist vor diesem Hin-
tergrund zu äußerster Sorgfalt zu
raten, sofern Fristenregelungen
gelten.

Dr. Stephan Renners
Rechtsanwalt und Mediator
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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